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fristige Durchführung der Erkundungsarbeiten vorhan
denen Voraussetzungen in einer Direktive für jede 
Lagerstätte die notwendigen Erkundungsarbeiten fest
zulegen. Hierbei sind der Terminablauf, das Erkun
dungsziel und die die Erkundung durchführende Insti
tution zu benennen.

(6) Je nach volkswirtschaftlicher Bedeutung der Lager
stätten hat die WB Feste Minerale die Aufgabe, die 
Erkundungsarbeiten auf Steine- und Erdenrohstoffe in 
den WB der Kohleindustrie und in der WB Mineral
öle und organische Grundstoffe fachlich anzuleiten und 
zu kontrollieren.

§ 3
(1) Nach der Vorerkundung einer Steine- und Erden

lagerstätte sind die festgestellten Vorräte an Steine und 
Erden zu berechnen. Die Vorratsberechnungen der 
Bilanz-, Außerbilanz- und prognostischen Vorräte an 
Steine und Erden sind gleichzeitig mit den Berechnun
gen der Braunkohlenvorräte der Zentralen Vorrats
kommission für mineralische Rohstoffe (nachfolgend 
ZVK genannt)* zur Kontrolle und Bestätigung einzu
reichen. Der Ergebnisbericht der Vorerkundung ist 
durch eine technisch-ökonomische Einschätzung über 
die Steine- und Erdenlagerstätte zu ergänzen. Für die 
Berechnung der Vorräte sind die Bestimmungen der 
ZVK verbindlich.

(2) Die Ergebnisse der Kontrolle der Vorratsberech
nungen sind von der ZVK der Staatlichen Plankommis
sion mitzuteilen.

§ 4
(1) Auf der Grundlage der berechneten Vorräte, der 

technisch-ökonomischen Einschätzung der Lagerstätte 
und des Bedarfes entscheidet die Staatliche Plankom
mission über die Notwendigkeit der Anfertigung einer 
Studie über die Gewinnung und Aufhaidung der Steine- 
und Erdenrohstoffe im Rahmen des Braunkohlen
abbaues.

(2) Die Studie ist als Grundlage für das Projekt der 
eingehenden Lagerstättenerkundung zu nehmen. Mit 
der Anfertigung solcher Studien ist in der Regel der 
VEB Projektierungs- und Konstruktionsbüro „Kohle“ zu 
beauftragen. Die Anfertigung der Studie ist aus Erkun
dungsmitteln zu finanzieren.

(3) Zur Studie haben die den Rohstoff verarbeitenden 
Industriezweige in Abstimmung mit den Fach- und 
koordinierenden Abteilungen der Staatlichen Plankom
mission binnen 3 Monaten Stellung zu nehmen. Außer
dem ist je nach Rohstoffart eine Abstimmung mit dem 
zuständigen bilanzierenden Organ erforderlich. Die 
Stellungnahmen und Abstimmungsergebnisse sind mit 
Angabe der voraussichtlichen Bedarfsträger der Staat
lichen Plankommission zuzuleiten.

§ 5
(1) Über die volkswirtschaftliche Zweckmäßigkeit der 

Gewinnung und Aufhaidung von Steine- und Erdenroh
stoffen zur industriellen Nutzung entscheidet bei Auf
wendungen:

a) bis 5 Millionen DM der Stellvertreter des Vor
sitzenden der Staatlichen Plankommission für den

* Verordnung vom 3. Mai 1956 über' die Bildung einer Zen
tralen Vorratskommission für mineralische Rohstoffe (GBl. I 
S. 387)

Bereich Grundstoffindustrie nach Abstimmung 
mit dem zuständigen Stellvertreter des Vorsitzen
den des Volkswirtschaftsrates auf der Grundlage 
einer Vorlage der für die Planung und Bilanzierung 
der entsprechenden Steine- und Erdenrohstoffe zu
ständigen Abteilungen der Staatlichen Plankom
mission;

b) über 5 Millionen DM der Vorsitzende der Staat
lichen Plankommission nach Abstimmung mit dem 
Vorsitzenden des Volkswirtschaftsrates auf der 
Grundlage einer Vorlage der für die Planung und 
Bilanzierung der entsprechenden Steine- und 
Erdenrohstoffe zuständigen Abteilungen der Staat
lichen Plankommission.

(2) Die eingehende Erkundung einer Steine- und 
Erdenlagerstätte bis zur Übergabereife an die Industrie 
darf erst nach der gemäß Abs. 1 geforderten Entschei
dung projektiert und durchgeführt werden.

(3) Nach der Entscheidung gemäß Abs. 1 ist von 
den WB der Kohleindustrie die Gewinnung und Auf- 
haldung der Steine- und Erdenrohstoffe in die Projek
tierung von Braunkohlentagebauen einzubeziehen. Der 
volkswirtschaftliche Nutzen ist im ökonomischen Teil 
des Projektes auszuweisen.

(4) Für die Planung, Vorbereitung und Durchführung 
aller für die Gewinnung und Aufhaidung von Steine- 
und Erdenrohstoffen erforderlichen Investitionsmaß
nahmen findet die Verordnung vom 26. Juli 1962 über 
die Planung, Vorbereitung und Durchführung der In
vestitionen (GBl. II S. 481) Anwendung.

§ 6

(1) Die Erkundung der Steine- und Erdenrohstoffe ist 
sinnvoll und ökonomisch zweckmäßig mit den hydro- 
geologischen und bodenphysikalischen Untersuchungen 
der Begleitsedimente der Braunkohlenflöze zu ver
binden.

(2) Der Projektant der Erkundungsarbeiten ist ver
pflichtet, mit den Institutionen, die den Rohstoff ge
winnen, und den Industriezweigen, die ihn nutzen, 
Projektierungsgemeinschaften zu bilden und das Pro
jekt mit ihnen abzustimmen.

(3) Zur Verbesserung der Perspektivplanung und 
frühzeitigen Bilanzierung und Koordinierung der Pläne 
für das Aufkommen an Braunkohle und Steine- und 
Erdenrohstoffen sind von den die Erkundung durch
führenden Institutionen in jedem Quartal einmal, späte
stens aber 4 Monate nach Niederbringen der Bohrungen, 
Schichtenverzeichnisse dem Projektierungsbüro des 
Industriezweiges zu übergeben, das die Gewinnung des 
Steine- und Erdenrohstoffes projektiert.

(4) Folgende Institutionen werden verpflichtet, für die 
WB der Kohleindustrie und die WB Mineralöle und 
organische Grundstoffe die Untersuchungen des Probe
materials auf Eignung und zweckmäßige Verwendung 
durchzuführen:

a) für Sande, Kiese, — das Zentrale Geologische 
grobkeramische Roh- Institut der WB Feste
Stoffe, Tone für Minerale
Gießereien und Spül
bohrungen


